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[1] Die Gerechtigkeit ist  die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit bei Gedankensystemen. [...] 
Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit,  die auch im Namen des 
Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann. Daher läßt es die Gerechtigkeit nicht  zu, daß 
der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein größeres Wohl für andere wettgemacht wird. Sie gestattet nicht, 
daß Opfer,  die einigen wenigen auferlegt werden, durch den größeren Vorteil vieler anderer aufgewogen wer-
den. [...] Es sind Grundsätze nötig, um zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Regelungen der Güterver-
teilung zu entscheiden und eine Einigung darüber zu erzielen. Das sind die Grundsätze der sozialen Gerech-
tigkeit [...].

[2] Es sind diejenigen Grundsätze, die freie und vernünftige Menschen in ihrem eigenen Interesse in einer anfäng-
lichen Situation der Gleichheit  zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung annehmen würden. 
Ihnen haben sich alle weiteren Vereinbarungen anzupassen; sie bestimmten die möglichen Arten der gesell-
schaftlichen Zusammenarbeit und der Regierung. Diese Betrachtungsweise der Gerechtigkeitsgrundsätze 
nenne ich Theorie der Gerechtigkeit als Fairneß. [...]

[3] In der Theorie der Gerechtigkeit als Fairneß spielt die ursprüngliche Situation der Gleichheit dieselbe Rolle wie 
der Naturzustand in der herkömmlichen Theorie des Gesellschaftsvertrags. Dieser Urzustand wird natürlich 
nicht  als ein wirklicher geschichtlicher Zustand vorgestellt, noch weniger als primitives Stadium der Kultur. Er 
wird als rein theoretische Situation aufgefaßt, die so beschaffen ist, daß sie zu einer bestimmten Gerechtig-
keitsvorstellung führt. Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört, daß niemand seine Stellung 
in der Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Status, ebensowenig sein Los bei der Verteilung natürli-
cher Gaben wie Intelligenz oder Körperkraft. Ich nehme sogar an, daß die Beteiligten ihre Vorstellung vom Gu-
ten und ihre besonderen psychologischen Neigungen nicht kennen. Die Grundsätze der Gerechtigkeit werden 
hinter einem Schleier des Nichtwissens festgelegt. [...]

[4] Das Nutzenprinzip scheint also unvereinbar zu sein mit der Vorstellung gesellschaftlicher Zusammenarbeit 
zwischen Gleichen zum gegenseitigen Vorteil, mit dem Gedanken der Gegenseitigkeit, der im Begriff  einer 
wohlgeordneten Gesellschaft enthalten ist. Diese Auffassung werde ich jedenfalls vertreten.
Ich behaupte, daß die Menschen im Urzustand zwei ganz andere Grundsätze wählen würden: einmal die 
Gleichheit  der Grundrechte und -pflichten; zum anderen den Grundsatz, daß soziale und wirtschaftliche Un-
gleichheiten, etwa verschiedene Macht,  nur dann gerecht  sind, wenn sich aus ihnen Vorteile für jedermann 
ergeben, insbesondere für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft.  [...] Es ist  [...] nichts Ungerechtes an 
den größeren Vorteilen weniger, falls es dadurch auch den nicht so Begünstigten besser geht. [...]"


